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Aushang: Vorpraktikum als Zulassungsvoraussetzung zum Studium 
 Technische Informatik (Bachelor) 

FR = Fachrichtung sFHR = schulischer Teil der Fachhochschulreife 
vFHR = volle Fachhochschulreife (nur mit vFHR oder AHR kann Bewerber/-in zugelassen werden) 
AHR = allgemeine Hochschulreife (Abitur) BFS = Berufsfachschule 

Bildungsgänge im 
Berufskolleg 

Das erforderliche 12-wöchige Vorpraktikum (§3 Abs. 2 und 3, BPO-
TI-11) für den Studiengang Technische Informatik (Bachelor) ist 
abgedeckt durch Abschluss als/in: 
Staatl. gepr. Assistent/-in für Betriebsinformatik 
Staatl. gepr. elektrotechn. Assistent/-in 

Dreijährige Bildungsgänge d. BFS, 
die zum Erwerb eines Berufs-
abschlusses u. der vFHR führen Staatl. gepr. informationstechn. Assistent/-in 

Staatl. gepr. Assistent/-in für Betriebsinformatik 
Staatl. gepr. elektrotechn. Assistent/-in 
Staatl. gepr. informationstechn. Assistent/-in 

Zweijährige Bildungsgänge der BFS 
für Hochschulzugangsberechtigte, 
die zum Erwerb eines 
Berufsabschlusses führen Staatl. gepr. Informatiker/-in 

FR Technik, fachlicher Schwerpunkt Elektrotechnik 
FR Technik, fachlicher Schwerpunkt Informatik 
FR Technik, fachlicher Schwerpunkt Informationstechnik 

Zweijährige Bildungsgänge der BFS, 
die zu beruflichen Kenntnissen und zur 
sFHR führen 
+  einschlägiges halbjähriges 
Praktikum  
oder 
+  zweijährige Berufstätigkeit / 
Berufsausbildung 
= vFHR 

FR Technik, fachlicher Schwerpunkt Informations- und 
Kommunikationstechnik 

Fachrichtung Technik, fachlicher Schwerpunkt Elektrotechnik 
Fachrichtung Technik, fachlicher Schwerpunkt Informationstechnik 

Zweijährige Fachoberschule (FOS) 
mit integriertem einjährigem 
gelenkten Praktikum Fachrichtung Technik, fachlicher Schwerpunkt Informations- und 

Kommunikationstechnik 
Staatl. gepr. elektrotechn. Assistent/-in 
Staatl. gepr. informationstechn. Assistent/-in 

Bildungsgänge des Beruflichen 
Gymnasiums (gymnasiale Ober-
stufe), die zum Erwerb eines Berufs-
abschlusses und der AHR führen 

Staatl. gepr. techn. Assistent/-in für Betriebsinformatik 

 

abgeschlossene 
Berufsausbildungen 

Das erforderliche 12-wöchige Vorpraktikum für den Studiengang 
Technische Informatik (Bachelor) ist abgedeckt durch 
Berufsabschluss als: 

 Elektroanlagenmonteur/-in 
 Elektroniker/-in FR Automatisierungstechnik (Handwerk) 
 Elektroniker/-in FR Energie- und Gebäudetechnik 
 Elektroniker/-in FR Informations- und Telekommunikationstechnik 
 Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik (Industrie) 
 Elektroniker/-in für Betriebstechnik 
 Elektroniker/-in für Gebäude- und Infrastrukturtechnik 
 Elektroniker/-in für Geräte und Systeme 
 Elektroniker/-in für luftfahrttechnische Systeme 
 Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik 
 Fachinformatiker/-in FR Anwendungsentwicklung 
 Fachinformatiker/-in FR Systemintegration 
 Informationselektroniker/-in (Handwerk) 
 Informations- und Telekommunikations-Systemelektroniker/-in 
 IT-Systemelektroniker/-in 
 Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 Mechatroniker/-in 
 Systemelektroniker/-in 
 Systeminformatiker/-in 
 Technische/r Assistent/-in für Elektronik und Datentechnik 
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Inhalte des Vorpraktikums – 
Auszug aus der Prüfungsordnung 
[BPO-TI-11] 

Das 12-wöchige Vorpraktikum soll Tätigkeiten umfassen, die aus 
folgenden Bereichen gewählt werden können: 
 
- Wartung und Betrieb von Computersystemen 
- Arbeiten an Computern und elektronsichen Geräten 
- Softwareentwicklung, Software-Anwendung 
- Wartung und Betrieb von Rechnernetzen 
- Messen, Prüfen, Fehleranalyse, Qualitätssicherung 
- Betriebsaufbau und Organisation der Arbeitsabläufe 
 
Mindestens 4 Wochen des Vorpraktikums sind vor Aufnahme des 
Studiums nachzuweisen. Der fehlende Teil ist spätestens zum 
Beginn des 3. Fachsemesters nachzuweisen *). 
 
Einschlägige Ausbildungs- und Berufstätigkeiten können 
angerechnet werden *). 
 
*) Über Ausnahmen und Anrechnung entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
 
Bei Fragen zum Vorpraktikum wenden Sie sich bitte an das 
Immatrikulationsamt. Ihre zuständige Sachbearbeiterin/Ihren 
zuständigen Sachbearbeiter finden Sie unter 
 
www.hs-owl.de/studium/bewerberinfo/kontakte.html 
 

 


